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19. Wahlperiode 18.11.2020 

Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksache 19/17294 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens 

„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Kinder im Grundschulalter“ 
(Ganztagsfinanzierungsgesetz – GaFG) 

Bericht der Abgeordneten Florian Oßner, Svenja Stadler, Volker Münz, Christoph 
Meyer, Michael Leutert und Ekin Deligöz 

Mit diesem Gesetz soll das Sondervermögen des Bundes „Ausbau ganztägiger Bil-
dungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ errichtet werden. Das 
Sondervermögen dient der Gewährung von Finanzhilfen an die Länder gemäß Artikel 
104c des Grundgesetzes. 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die öffentlichen Haushalte 
stellen sich wie folgt dar: 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dem Bundeshaushalt entsteht ein Haushaltsaufwand von 2 Mrd. Euro, davon 1 Mrd. 
Euro im Jahr 2020 und 1 Mrd. Euro im Jahr 2021. 

Für Länder und Kommunen entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsauf-
wand. 

Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch dieses Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Es werden 
keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder abgeschafft. 
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Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Bildung des Sondervermögens wird der Verwaltungsaufwand beim Bund 
nur geringfügig erhöht. Aus dem Sondervermögen werden den Ländern die Finanzhil-
fen zugewiesen. Dadurch entsteht ein geringer Verwaltungsaufwand beim Bund für 
die Buchung der Zuweisungen an die Länder im Haushalts- und Kassensystem des 
Bundes. Die Bewirtschaftung der Mittel des Sondervermögens erfolgt durch das Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung innerhalb der für die Bewirtschaftung des Bundeshaushalts 
bereits bestehenden Organisationsstrukturen. 

Weitere Kosten 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, so-
wie auf die sozialen Sicherungssysteme sind nicht zu erwarten. 

Der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen 
CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen FDP und DIE LINKE. für mit 
der Haushaltslage des Bundes vereinbar. 

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben. 

Dieser Bericht wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass der federführende Ausschuss für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend keine Änderungen mit erheblichen finanziellen 
Auswirkungen empfiehlt. 

Berlin, den 11. März 2020 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer 

Vorsitzender 

Florian Oßner Svenja Stadler Volker Münz 

Berichterstatter Berichterstatterin Berichterstatter 

Christoph Meyer Michael Leutert Ekin Deligöz 

Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatterin 
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